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Neuer Akt im Murtner Gebührenstreit
Der Gemeinderat kommt den Kritikern des Abwasserreglements entgegen: Er passt erneut die Höhe der  
Gebühren an und ändert die Berechnung. Doch für die Petitionäre bleibt das Hauptproblem ungelöst.

Jean-Michel Wirtz

MURTEN Die beachtliche Kritik 
aus den Murtner Ortsteilen 
Jeuss, Salvenach und Courle-
von zeigt Wirkung: Der Ge-
meinderat ändert das Abwas-
serentsorgungsreglement und 
die Gebühren. Im Herbst hat-
ten über 560 Unterzeichnerin-
nen und Unterzeichner von 
drei Petitionen kritisiert, dass 
das Abwasser- wie auch das 
Trinkwasserreglement und die 
darin geregelten Grundgebüh-
ren zu hoch und ungerecht sei-
en (die FN berichteten). Die Ge-
meinde Murten legte darauf-
hin das Abwasserentsorgungs-
reglement dem Preisüberwa-
cher vor (siehe Kasten). Dieser 
habe vier Empfehlungen abge-
geben, informiert der Gemein-
derat nun in seiner Botschaft 
an den Generalrat.

Berechnung der Grundgebühr
Die erste Empfehlung be-

trifft die Berechnung der 
Grundgebühr. Hier kritisierten 
die Petitionäre, dass diese Ge-
bühr anhand der Parzellen-
grösse und der Zone berechnet 
wird. Das benachteilige die 
ländlichen Ortsteile, weil dort 
die Grundstücksflächen we-
sentlich grösser seien als im 
Ortsteil Murten.

Der Preisüberwacher rät nun 
sicherzustellen, dass Wohn-
bauten in den früher eigen-
ständigen Gemeinden «bei 
gleichen Wohnflächen und 
gleichen verdichteten Flächen 
nicht systematisch mehr be-
zahlen als Wohnbauten der 
früheren Gemeinde Murten».

Laut seiner Botschaft leistet 
der Gemeinderat dieser Emp-
fehlung Folge. «Die Wohn- und 
Dorfzonen von Courlevon, 
Jeuss, Lurtigen und Salvenach 
werden, wo dies nicht bereits 
so ist, der Wohn- und Arbeits-
zone schwacher Besiedlungs-
dichte I (WS I) zugeteilt, anstatt 
WS II.» Dadurch werde der für 
die Gebührenberechnung 
wichtige Grundfaktor von 1.1 
auf 0.9 gesenkt – und zwar 
rückwirkend auf Anfang 2019.

Diese Anpassung des Grund-
faktors mache viel aus, sagt Ge-
meinderat Andreas Aebersold 
auf Anfrage. «Es ist eine Re-
duktion um rund 20 Prozent.» 
Er hofft, dass der Gemeinderat 
damit dem Anliegen der Peti-
tionäre gerecht wird. Auf jeden 
Fall werde die Gemeinde für 
die Berechnung der Abwasser-
gebühren nicht auf die zonen-
gewichteten Grundstückflä-
chen verzichten, so Aebersold. 
In seiner Botschaft an den Ge-
neralrat hält der Gemeinderat 
fest, dass der Preisüberwacher 
einen solchen Verzicht nicht 
explizit empfehle.

Höhe der Abwassergebühr
Die zweite Empfehlung des 

Preisüberwachers betrifft die 
Höhe der Abwassergebühr. Er 
empfiehlt, auf die letzte Ge-
bührenerhöhung von 2019 zu 
verzichten. Die Petitionäre 
störten sich daran, dass Mur-
ten bei den Abwasserkosten die 
teuerste Gemeinde der Schweiz 
ist.

Dass sich Murten «im oberen 
Preissegment» befindet, bestä-
tigt Gemeinderat Aebersold. 
Dafür gebe es auch einen 
Grund: «Wir verrechnen die 
Vollkosten.» Die Gemeinde 
möchte alle Kosten im Zusam-
menhang mit dem Abwasser 
durch die Gebühren finanzie-
ren. Sie strebe einen Kostende-

ckungsgrad von 100 Prozent 
an. «Das wurde in den Diskus-
sionen zum Reglement zu we-
nig berücksichtigt.»

Dennoch folgt der Gemein-
derat der Empfehlung des 
Preisüberwachers und kippt 
die Preisänderung beim Ab-
wasser vom 1. Januar 2019 
rückwirkend. Dadurch beträgt 
der Tarif wieder 3,75 Franken 
pro Kubikmeter verbrauchtes 
Trinkwasser und 0,25 Franken 
pro Quadratmeter zonenge-
wichtete Grundstücksfläche 
(anstatt 3,50 Franken pro Ku-
bikmeter und 0,35 Franken pro 
Quadratmeter).

Der Gemeinderat deutet in 
seiner Botschaft an, dass mit 
der Rückkehr zum alten Tarif 
die Rechnung nicht mehr auf-
gehen könnte: «Ob die Einnah-
men genügen, um die zur Ab-
wasserentsorgung erforderli-
chen Vollkosten zu decken, 
wird sich in den kommenden 
Jahren zeigen.» Die Gebühren-
anpassung von 2019 sei im 
Hinblick auf die Erneuerung 
der ARA in Muntelier erfolgt, 
sagt dazu Gemeinderat Aeber-
sold.

Diese zwei Empfehlungen 
des Preisüberwachers fallen in 
den Kompetenzbereich des Ge-
meinderates. Ein Mitbestim-
mungsrecht hat der Murtner 
Generalrat bei der dritten Emp-
fehlung. Laut dem Preisüber-
wacher sind im Abwasserregle-
ment weiterhin grosszügige 
Ausnahmeklauseln vorzuse-
hen, damit Äquivalenz- und 
Verursacherprinzip eingehal-
ten werden können.

Diese Position teilt der Murt-
ner Gemeinderat. Dem General-
rat legt er eine Reglementsän-
derung vor: Bei Hausparzellen 
mit einem überdurchschnittli-
chen Freiflächenanteil werde 
die anrechenbare Grundstücks-
fläche weiterhin auf 1000 Quad-
ratmeter pro angeschlossenes 
Gebäude begrenzt sein. Neu 
solle diese Regelung auch in-

nerhalb von Bauzonen gelten. 
Damit reagiert der Gemeinde-
rat auf die Petitionäre. Diese 
kritisierten, dass die Begren-
zung nur für landwirtschaftli-
che Betriebe galt.

Belastungswerte empfohlen
Die vierte Empfehlung des 

Preisüberwachers möchte der 
Gemeinderat nicht umsetzen. 
Diese fällt ebenfalls in die 
Kompetenz des Generalrates.

Der Preisüberwacher rät, die 
Grundgebühren für Industrie-
und Gewerbebauten auf Basis 
von Belastungswerten festzu-
legen, kombiniert mit einer Ge-
bühr für das eingeleitete Re-
genwasser. «Belastungswerte 
und entwässerte Flächen sind 
zurzeit in der Gemeinde Mur-
ten nicht bekannt und müssten 
für fünf Prozent der Industrie- 
und Gewerbebetriebe neu er-
hoben werden», begründet der 
Gemeinderat seine Ablehnung. 
Zudem müsse dann das Ab-
wasserreglement komplett 
überarbeitet werden.

Das aktuelle Reglement kön-
ne für Einfamilienhäuser, 
Mehrfamilienhäuser oder Ge-

werbebetriebe einheitlich an-
gewendet werden. Die Grund-
stücksfläche sei eine bekannte 
Grösse, welche nur durch eine 
Feststellung seitens der Behör-
den geändert werden könne. 
Angaben zur entwässerten Flä-
che würden sich ändern und 
nicht immer den Behörden ge-
meldet werden. Des Weiteren 
seien die Grundgebühren für 
Industrie- und Gewerbebauten 
bisher nicht infrage gestellt 
worden und hätten auch zu kei-
nen Problemen geführt.

Der Generalrat wird sich an 
seiner nächsten Sitzung am 
1. Juli im Schulhaus Längmatt 
mit dem Abwasserreglement 
befassen. Laut Gemeinderat 
werden die bereits bezahlten 
Abwasser- und Trinkwasser-
rechnungen 2019 für die Orts-
teile Murten und Büchslen 
nach Rechtskraft der Entschei-
de des Generalrates angepasst 
und in den Rechnungen 2020 
berücksichtigt. Die bisher zu-
rückgehaltenen Abwasserrech-
nungen 2019 und 2020 für 
Courlevon, Jeuss, Lurtigen und 
Salvenach werden dann er-
stellt und verschickt.

Aus den Murtner Ortsteilen Courlevon, Salvenach und Jeuss gibt es Kritik am Abwasser- und Trinkwasserreglement.  Bild Charles Ellena/a

Christine Bulliard-Marbach
CVP-Nationalrätin

«Wir alle wissen und 
sehen, wie sich das 
Klima verändert»

Die Schweiz soll ihre Treib-
hausgasemissionen bis 2030 
um 50 Prozent unter das 
Niveau von 1990 senken; der 
Nationalrat revidiert dazu das 
CO2-Gesetz. Letztes Jahr 
brachten die Klimastreiks 
dem Gesetz Auftrieb. Hat die 
jetzige Wirtschaftskrise die 
Einstellung des Parlaments 
verändert?
Für die grosse Mehrheit hat 
sich nichts verändert. Wir 
spüren, dass die Klimaziele 
erreicht werden müssen. Und 
einige Massnahmen bringen ja 
auch der Wirtschaft etwas: 
Wollen wir das Pariser 
Klimaabkommen erfüllen, 
müssen wir investieren.

Verstehen Sie die Ängste 
derer, die um ihr Einkommen 
bangen und Angst vor 
Mehrausgaben haben?
Ja, sicher. Niemand will 
Mehrausgaben. Doch wir 
wollen auch der Jugend eine 
Welt weitergeben, in der die 
Klimaerwärmung eingedämmt 
werden kann. Und von den 
Mehrausgaben – beispielswei-
se für Flugtickets und Benzin 
– geht nur ein Teil in einen 
Fonds für Klimaschutzmass-
nahmen. Ein Teil geht zurück 
an die Bevölkerung und an 
Unternehmen.

Was ist aus Ihrer Sicht das 
Wichtigste an dieser 
Gesetzesrevision? 
Dass sie durchgeführt werden 
kann. Für die Umwelt ist es 
wichtig, dass wir die Klimazie-
le erreichen. Wir alle sehen, 
wie sich das Klima verändert. 
Wir hatten einen überdurch-
schnittlich warmen Mai und in 
den letzten Jahren extrem 
viele Überschwemmungen 
und Bergstürze. Wir müssen 
Massnahmen ergreifen.

Gibt es Teile des Gesetzes, die 
Sie anders gestaltet hätten? 
Bei der Treibstoffabgabe hätte 
ich gewollt, dass der Liter 
Benzin höchstens 10 Rappen 
teurer wird; die Mehrheit war 
für 12 Rappen. Aber wichtig 
ist, dass es eine Deckelung 
gibt. Mir ist es ein Anliegen, 
dass das Gesetz nicht einen 
Stadt-Land-Graben schafft. 
Die Landbevölkerung ist auf 
das Auto angewiesen und 
kann die Treibstoffabgabe 
kaum umgehen. Darum ist es 
wichtig, dass wir in Berg- und 
Randregionen mit dem 
Klimafonds einen Ausgleich 
schaffen, etwa indem wir 
Betriebe unterstützen, die in 
erneuerbare Energie 
investieren. Das bringt 
Arbeitsplätze. njb/Bild ce/a
Während den Sessionen des 
Bundesparlaments befragen die FN 
jede Woche eine Parlamentarierin 
oder einen Parlamentarier der 
Freiburger Delegation zu einem 
aktuellen Thema.

Aus  
Bundesbern

Chronologie

Drei Petitionen  
und ein Infoabend
Der Generalrat hatte das neue 
Abwasserentsorgungsregle-
ment der Gemeinde Murten 
im Oktober 2018 angenom-
men. Nach der Genehmigung 
durch den Kanton trat es am 1. 
Januar 2019 in Kraft. Etwa ein 
Dreivierteljahr später regte 
sich in den Ortsteilen Jeuss, 
Salvenach und Courlevon 
Widerstand in Form von drei 
Petitionen mit insgesamt über 
560 Unterschriften. Der 
Gemeinderat reagierte im 
September mit einem 
Infoabend, an dem über 250 
Bewohnerinnen und 
Bewohner teilnahmen. 
Anschliessend sistierte er die 
Anwendung des Abwasser-
reglements und legte dieses 
dem Preisüberwacher zur 
Prüfung vor. jmw

Reaktion

«Damit bleibt die Ungleichheit bestehen»
 An den Petitionen gegen 

das Abwasserentsor-
gungsreglement war das Initia-
tivkomitee gegen ungerechte 
und überteuerte Reglemente in 
der Gemeinde Murten beteiligt. 
Deren Sprecher, Alain Wasser-
fallen, bewertet die Entschei-
dungen des Murtner Gemein-
derates auf Anfrage grundsätz-
lich positiv: «Wir freuen uns 
über die vorgeschlagenen Kor-
rekturen des Gemeinderats. Er 
hat erkannt, dass das Regle-
ment nicht ideal ist.» Durch die 
Zuteilung der Wohn- und Dorf-
zonen in die Wohnzone I sowie 
die zurückgezogene Gebühren-
anpassung werde die Situation 
für die Ortsteile Jeuss, Lurti-
gen, Salvenach und Courlevon 
wie auch für Murtner Quartiere 
wie die Combette erträglicher. 
«Die Grundgebühr basierend 

auf der zonengewichteten 
Grundstücksfläche fällt nun 
weniger ins Gewicht.»

Jedoch ist der Hauptkritik-
punkt des Komitees damit 
nicht vom Tisch: Der Gemein-
derat hält an der zonengewich-
teten Grundstücksfläche fest. 
«Damit bleibt die Ungleichheit 
bestehen», sagt Wasserfallen. 
«Je nach Parzellengrösse gibt 
es unterschiedlich hohe Ab-
wassergebühren, auch wenn es 
sich um vergleichbare Gebäude 
handelt.» Er wünscht sich des-
halb eine zusätzliche Über-
arbeitung des Reglements.

Der Preisüberwacher habe in 
der Vergangenheit darauf hin-
gewiesen, dass die Berechnung 
mit zonengewichteten Grund-
stücksflächen bei Fusionsge-
meinden nicht empfohlen wird. 
«Murten hat sich durch die Fu-

sionen verändert. Es sind länd-
lich geprägte Ortsteile hinzuge-
kommen», ergänzt Fabian 
Rotzetter, ebenfalls Mitglied 
des Initiativkomitees. «Wir ha-
ben Vorschläge gemacht für 
eine andere Tarifgestaltung.» 
Diese habe der Gemeinderat je-
doch nicht übernommen. 
Trotzdem äussert sich Wasser-
fallen verhalten positiv: «Wir 
durften unsere Anliegen bei 
der Gemeinde einbringen und 
die vorgeschlagenen Massnah-
men zeigen in eine gute Rich-
tung.» In der Kritik steht auch 
das Trinkwasserreglement, 
dessen Grundgebühr analog 
zum Abwasser berechnet wird. 
Bewohner machten deshalb 
Einsprache gegen ihre Trink-
wasserrechnungen. Ein Ent-
scheid des Oberamtes steht in 
dieser Sache noch aus. jmw

«Wir verrechnen  
die Vollkosten.»
Andreas Aebersold
Gemeinderat FDP


